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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1979

Norm

EO §36 Abs1 Z3 Ab

Rechtssatz

Ein sogenanntes erschlichenes Versäumungsurteil, gegen dessen Vollziehung sich der Verp3ichtete nach Lehre mit

Einwendungen gegen die Exekutionsbewilligung im Sinn des § 36 Abs 1 Z 3 EO zur Wehr setzen kann, liegt dan vor,

wenn der daraus Berechtigte das Versäumungsurteil vereinbarungswidrig erreicht hat.
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